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Vergütung des Aufsichtsrats 

 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist der pferdewetten.de AG in Ziffer 5.5 der Satzung 

festgesetzt. Danach erhalten die Aufsichtsratsmitglieder für ihre Tätigkeit eine feste Vergütung, 

deren Höhe von den übernommenen Aufgaben im Aufsichtsrat abhängt. Ein Sitzungsgeld und 

eine variable Vergütung sind nicht vorgesehen. 

 

Die Vergütung entspricht den Bestimmungen des Aktiengesetzes und berücksichtigt 

Empfehlungen des Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 

28. April 2022. Abweichungen werden auf der Internetseite pferdewetten.ag unter 

Entsprechungserklärung erläutert. 

 

Die Vergütung entspricht den Bestimmungen des Aktiengesetzes und berücksichtigt 

Empfehlungen des Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 

28. April 2022. Abweichungen werden auf der Internetseite pferdewetten.ag unter 

Entsprechungserklärung erläutert. 

 

Die Satzungsregelung wurde von der Hauptversammlung am 29. Mai 2026 beschlossen. 

 

Grundsätze der Aufsichtsratsvergütung 

 

Aufgabe des Aufsichtsrats ist die Beratung und Überwachung des Vorstands, der die 

Gesellschaft unter eigener Verantwortung leitet und deren Geschäfte führt. Die Vergütung soll 

gemäß § 113 Abs. 1 Satz 3 AktG in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben der 

Aufsichtsratsmitglieder und zur Lage der Gesellschaft stehen. Bei der Bemessung der 

Aufsichtsratsvergütung finden die Anforderungen an das Aufsichtsratsamt, der zu 

erbringender Zeitaufwand sowie die Verantwortung der Aufsichtsratsmitglieder für die 

Gesellschaft Berücksichtigung. Eine angemessene Aufsichtsratsvergütung stellt sicher, dass 

die Gesellschaft auch weiterhin in der Lage sein wird, hervorragend qualifizierte, auch 

internationale Kandidatinnen und Kandidaten für eine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der 

Gesellschaft zu gewinnen. Hierdurch trägt die Aufsichtsratsvergütung nachhaltig zur 

Förderung der Geschäftsstrategie sowie zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei. 

 

Ausgestaltung der Aufsichtsratsvergütung 

 

1. Maximalvergütung 

 

Das Vergütungssystem sieht für alle Mitglieder des Aufsichtsrats eine feste Vergütung 

vor, die gleichzeitig der Maximalvergütung entspricht. Die Vergütung ist in der Satzung 

verankert. 

 

Die jährliche Vergütung und damit Maximalvergütung beträgt für den Vorsitzenden des 

Aufsichtsrates EUR 20.000,00 und für die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats jeweils 

EUR 15.000,00, jeweils zuzüglich zu der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. 
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2. Beitrag der Vergütung zur Geschäftsstrategie und zur Entwicklung der 

Gesellschaft 

 

Das System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sieht eine reine Festvergütung 

ohne variable Bestandteile und ohne aktienbasierte Vergütung vor. Die Gewährung einer 

reinen Festvergütung entspricht der gängigen überwiegenden Praxis in anderen 

börsennotierten Gesellschaften und hat sich bewährt. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass eine reine Festvergütung der 

Aufsichtsratsmitglieder am besten geeignet ist, die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats zu 

stärken und der unabhängig vom Unternehmenserfolg zu erfüllenden Beratungs- und 

Überwachungsfunktion des Aufsichtsrats Rechnung zu tragen. 

 

Eine reine Festvergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist auch in der Anregung 

G.18 Satz 1 des Deutschen Corporate Governance Kodex vorgesehen. 

 

3. Zusammensetzung der Vergütung 

 

Nach der in der Satzung festgelegten Regelung beträgt die feste jährliche Vergütung für 

den Vorsitzenden des Aufsichtsrats EUR 20.000,00 und für jedes übrige Mitglied des 

Aufsichtsrats EUR 15.000,00. 

 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind in die D&O-Versicherung der pferdewetten.de AG 

einbezogen, deren Prämien die pferdewetten.de AG zahlt. Außerdem erstattet die 

Gesellschaft jedem Aufsichtsratsmitglied seine Auslagen sowie die gegebenenfalls auf 

seine Vergütung gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer. 

 

4. Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte 

 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist abschließend in der Satzung geregelt; 

Neben- oder Zusatzvereinbarungen bestehen nicht. 

 

Die Vergütung ist an die Dauer der Bestellung zum Aufsichtsratsmitglied gekoppelt. 

Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem 

Aufsichtsrat angehört oder eine Vorsitzendenfunktion wahrgenommen haben, erhalten 

eine im Verhältnis der Zeit geringere Vergütung. 

 

5. Verfahren zur Fest- und zur Umsetzung sowie zur Überprüfung des 

Vergütungssystems, Interessenkonflikte 

 

Das Vergütungssystem des Aufsichtsrats wird von der Hauptversammlung auf 

Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats beschlossen. 

 

Die Vergütung ist in der Satzung der Gesellschaft geregelt. Nach pflichtgemäßem 

Ermessen, mindestens aber alle vier Jahre, führen Vorstand und Aufsichtsrat eine 

Überprüfung des Vergütungssystems durch. Dabei können Vorstand und Aufsichtsrat 
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externe Berater hinzuziehen. Bei der Auswahl externer Berater achten Vorstand und 

Aufsichtsrat auf deren Unabhängigkeit. 

Vorstand und Aufsichtsrat legen das Vergütungssystem der Hauptversammlung 

mindestens alle vier Jahre zur Billigung vor. Sofern die Hauptversammlung das 

vorgelegte Vergütungssystem nicht billigt, legen Vorstand und Aufsichtsrat der 

Hauptversammlung spätestens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung 

ein überprüftes Vergütungssystem zur Billigung vor. 

Etwaigen Interessenkonflikten bei der Prüfung des Vergütungssystems wirkt die 

gesetzliche Kompetenzordnung entgegen, da die letztendliche Entscheidungsbefugnis 

über die Aufsichtsratsvergütung der Hauptversammlung zugewiesen ist und dieser ein 

Beschlussvorschlag sowohl von Vorstand als auch Aufsichtsrat unterbreitet wird, mithin 

bereits in den gesetzlichen Regelungen ein System der gegenseitigen Kontrolle 

vorgesehen ist. Im Übrigen gelten die allgemeinen Regeln für Interessenkonflikte, 

wonach solche insbesondere offenzulegen und angemessen zu behandeln sind. 

Düsseldorf, 29. Mai 2026 

Für den Vorstand: 

Christian Gruber Ronny Kießling Lars Corbo 

Für den Aufsichtsrat: 

Dr. Andreas Bonnhoff 


